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dern solle" usw. Zum Schlüsse wird ihm noch

einmal aufgetragen, falls die Ankunft des Notars

und der Zeugen sich verzögern würde, solle er,

wenn er merke, daß die gegnerischen Erben Besitz

ergreifen wollten, einstweilen selbst vorläufigen Be

sitz ergreifen mit Zuziehung zweier rasch erreich

barer „Nachbarn" als Zeugen. Ja er sollte sogar

das Recht haben, die Zeugen — für diesen Not

fall diese zwei „Nachbarn" — so lange, bis der

Akt vollendet wäre, der Pflichten gegen das gräf

liche Haus zu entbinden, damit sie während der

Rechtshandlung freie, d. h. rechtsfähige Personen

wären und als Zeugen nicht angefochten werden

könnten. Das war den Untertanen gegenüber ganz

gewiß keine beliebte Nlaßnahme. Nach Erscheinen

des Notars soll dann die feierliche Besitznahme

noch einmal wiederholt werden. So die Instruk

tion von 1707.

In Wirklichkeit trat der Tod Bünan ö, für den

man so vorgesorgt hatte, erst 5 Jahre später ein.

Als dann der Todesfall am 24. Februar 1712

abends zwischen 6 und 7 Uhr in Assenheim wirk

lich gemeldet wird, da begibt sich der Amtskeller

mit zwei Zeugen nach Fauerbach und trifft dort

nm 10 Uhr ein. Bald erscheint auch der Notar

aus Friedberg. Da berichtet der Beamte nun

doch: „Wir haben angestanden, weilen es schon so

spät in der Nacht gewesen, mit der Besitznahme

noch in derselben Nacht einen Anfang zu machen

und die Veranstaltung auf den Morgen verfügt."

Aber auch die Gegenseite, die Bünauischen Er

ben, hatten diesmal vorgesorgt. Sie hatten ihren

Notar aus der Burg Friedberg schon auf Diens

tag, den 23. Februar, für morgens 9 Uhr nach

Fauerbach geholt, damit er am folgenden Tag, als

der Tod um 4 Uhr nachmittags erfolgte, gleich zur

Stelle sei und sie der Gegenpartei zuvorkämen.

In einem anderen Fall ist die Besitzergreifung

durch den Käufer mit Zustimmung der Verkäu

ferin zwar schon erfolgt; man hat ihn aber in dem

Besitz zn stören versucht, und er fürchtet neue Stö

rungen bei dem Ableben der Verkäuferin. Da

gibt er auf die Nachricht von der tödlichen Erkran

kung der Verkäuferin seinem Notar den Auftrag:

„auf vorbemelter Frau etwaigen seeligen

Hintritt fleisstg zu vigilieren und sogleich bereit zu

sein".

Wir werden nicht irren, wenn wir diese wenig

ansprechenden Versuche, sich gegenseitig zu übervor

teilen, auf das Konto der späteren Zeit mit ihren

verwickelten und ewig umstrittenen Rechtsverhält

nissen setzen, ebenso natürlich die Zuziehung einer

öffentlichen Urkundsperson. Wenn wir alles aus

dem Folgenden ausscheiden, was mit dieser Ur

kundsperson als solcher zusammenhängt, so bleibt

das Symbolische als Bestandteil uralten Rechts.

Trotzdem haben wir in unsrer Darstellung diese

späte Zutat nicht einfach unterdrücken zu sollen ge

glaubt, weil wir den Vorgang der Besitznahme

als Ganzes geben wollten, dann aber auch weil

uns in der Art, wie das Neue mit dem Alten ver

wachsen ist, die Richtung auf ähnliche Feierlichkeit

und Symbolik nur eben unter Zuhilfenahme des

geschriebenen Wortes zu liegen scheint.

Wie verlief nun also die Besitznahme im 16.

Jahrhundert? —

Zunächst wird der Notar als Urkundsperson

mündlich aufgefordert, „sich mit Zuziehung zweier

beglaubigter Zeugen zur Verfügung zu halten",

und mit seinem Auftrag bekannt gemacht. Zu

gleich wird ihm aber auch ein verschlossenes Schrei

ben gleichen Inhalts übermittelt, das außerdem die

Aufforderung enthält, über die geschehene Amts

handlung gegen Gebühr ein oder mehrere Nota-

riatsanstrumente in gehöriger Form anzufertigen.

Diese gleichzeitige und gleichlautende mündliche

und schriftliche Aufforderung scheint uns das Be

streben darzutun, auch in dem neuen Verfahren

des geschriebenen Wortes das gesprochene Wort

alten Rechts nicht zu kurz kommen zu lasten. Wir

werden sehen, wie auch im weiteren Verfahren das

gesprochene Wort des alten Rechts als wesent

licher Bestandteil erhalten bleibt.

In diesem Notariatsinstrument wird uns nun

der ganze Vorgang in feststehenden Formeln breit

und umständlich erzählt. Ihm wird auch das er

wähnte Handschreiben des Auftraggebers wörtlich

einverleibt, um als Beweisstück zu dienen ganz

ebenso wie die durch die Symbolik gewonnenen

dinglichen Beweisstücke, von denen noch zu reden


